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Bericht der Revisionsstelle 
zur eingeschränkten Revision 
an den Stiftungsrat der 
 
 
 
Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen 
9000 St. Gallen 
 
 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung 
über die Veränderung des Kapitals und Anhang) der Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen für das am 30. 
Juni 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen 
die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.  
 
Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese 
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische 
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften 
Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer 
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die 
Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht dem schweizerischen Gesetz und 
den Statuten entspricht. 
 
 
Credor AG Wirtschaftsprüfung 
  
  
 
 
Philippe Gähwiler  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
zugelassener Revisionsexperte  
Mandatsleiter 
 
 
9500 Wil, 25. September 2025 
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Jahresrechnung  2024/25

1   BILANZ

AKTIVEN Anhang 30.06.2025 30.06.2024
CHF CHF

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 3.1.1 844'928.04 760'351.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.1.2 0.00 80'968.87
Vorräte 10'146.90 394.50
Aktive Rechnungsabgrenzung 3.1.3 9'678.85 16'949.15

Umlaufvermögen 864'753.79 858'663.74

Anlagevermögen

Mobile Sachanlagen 1.00 1.00
EDV-Anlagen 2'800.00 1'800.00

Sachanlagen 2'801.00 1'801.00

Total Anlagevermögen 2'801.00 1'801.00

TOTAL AKTIVEN 867'554.79 860'464.74

PASSIVEN

Fremdkapital

Passive Rechnungsabgrenzungen 3.1.4 41'035.70 26'944.83

Total kurzfristiges Fremdkapital 41'035.70 26'944.83

 Fonds für sozial, psychisch oder physische 
benachteiligte Menschen  

3.1.5 / 
1.7

44'298.05 28'085.45

Fondskapital 44'298.05 28'085.45

Organisationskapital

Stiftungskapital 3.1.5 500'000.00 500'000.00
Freies Kapital 3.1.5 282'221.04 305'434.46

Total Organisationskapital 782'221.04 805'434.46

TOTAL PASSIVEN 867'554.79 860'464.74



Jahresrechnung  2024/25

2   BETRIEBSRECHNUNG

Anhang
01.07.2024-
30.06.2025

01.07.2023-
30.06.2024

CHF CHF

Zweckgebundene Zuwendungen 3.2.1 50'000.00        50'862.00        
Zweckgebundene Beiträge vom Zentralverband 3.2.1 98'943.45        160'273.75      
Freie Zuwendungen aus Geldsammlungen 3.2.2 304'830.71      289'662.47      
Freie Zuwendungen 3.2.3 129'289.21      64'719.72        

Erhaltene Zuwendungen 583'063.37      565'517.94      

Beiträge der öffentlichen Hand 10'422.35        13'714.00        

Ertrag aus erbrachten Lieferungen und Leistungen 335.45             12.90               
Übrige Erträge 295.75             148.75             

Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 631.20             161.65             

Betriebsertrag 594'116.92      579'393.59      

Direkter Projektaufwand -192'919.35     -320'588.51     
Umlage Personalkosten 3.3.1 -240'270.00     -205'867.00     
Umlage Sachkosten 3.3.1 -38'243.00       -43'068.00       

Projektaufwand -471'432.35     -569'523.51     

Direkter Fundraising- & Werbeaufwand -82'644.85       -74'540.50       
Umlage Personalkosten 3.3.1 -9'042.00         -17'423.00       
Umlage Sachkosten 3.3.1 -1'439.00         -3'645.00         

Fundraising- & Werbeaufwand -93'125.85       -95'608.50       

Personalaufwand 3.3.2 -6'974.12         -8'513.43         
Raumaufwand -27'028.45       -28'489.55       
Unterhalt, Reparaturen und Ersatz -1'093.95         -2'616.50         
Bürogemeinkosten -21'869.25       -38'269.71       
Reise- und Repräsentationsspesen 40.00               -175.50            
Abschreibungen -1'967.60         -1'188.55         
Honorare & Gebühren -16'340.40       -12'187.59       
Umlage Sachkosten 3.3.1 39'682.00        46'713.00        
Administrativer Aufwand -35'551.77       -44'727.83       

Betriebsergebnis -5'993.05         -130'466.25     

Finanzaufwand -1'007.77         -886.44            
Finanzerfolg -1'007.77         -886.44            

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -7'000.82         -131'352.69     

Veränderung des Fondskapitals -16'212.60       -28'085.45       

Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital) -23'213.42       -159'438.14     

Veränderung des Organisationskapitals
Entnahme designiertes Kapital 23'213.42        159'438.14      

-                   -                   



Jahresrechnung  2024/25

3   GELDFLUSSRECHNUNG

01.07.2024-
30.06.2025

01.07.2023-
30.06.2024

GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT CHF CHF

Jahresergebnis -7'000.82 -131'352.69
Abschreibungen 1'967.60 1'188.55
Veränderung Forderungen 80'968.87 199'733.84
Veränderung Vorräte -9'752.40 197.50
Veränderung Rechnungsabgrenzung 21'361.17 4'064.42

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 87'544.42 73'831.62

GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -2'967.60 0.00

TOTAL GELDFLUSS 84'576.82 73'831.62

NACHWEIS DES GELDFLUSSES

Saldo der Flüssigen Mittel Anfang Jahr 760'351.22 686'519.60
Saldo der Flüssigen Mittel Ende Jahr 844'928.04 760'351.22

Veränderung der Flüssigen Mittel 84'576.82 73'831.62

Differenz -                   -                   



Jahresrechnung  2024/25

4  RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS
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01.07.2023 30.06.2024

Fondskapital 
zweckgebundene Fonds
- Fonds für sozial, psychisch oder 
physische benachteiligte Menschen 

-               50'000.00     -21'914.55     28'085.45      28'085.45        

Total Fondskapital -               50'000.00     -21'914.55    28'085.45      28'085.45       

Organisationskapital 
- Stiftungskapital -               500'000.00   -                500'000.00    500'000.00      

- Freies Kapital -               464'872.60   -159'438.14   305'434.46    305'434.46      

Total Organisationskapital -               964'872.60   -159'438.14  805'434.46     

01.07.2024 30.06.2025

Fondskapital 
zweckgebundene Fonds
- Fonds für sozial, psychisch oder 
physische benachteiligte Menschen 

28'085.45     50'000.00     -33'787.40     16'212.60      44'298.05        

Total Fondskapital 28'085.45     50'000.00     -33'787.40    16'212.60      44'298.05       

Organisationskapital 
- Stiftungskapital 500'000.00   -               -                -                500'000.00      

- Freies Kapital 305'434.46   -               -23'213.42     -23'213.42     282'221.04      

Total Organisationskapital 500'000.00   -               -23'213.42    782'221.04     



 

Anhang zur Jahresrechnung 

1 Grundlagen und Organisation 

1.1 Rechtsform und Zweck 

Die Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen mit Sitz in St.Gallen ist eine parteipolitisch und konfessionell 
unabhängige und gemeinnützige Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB. Sie wurde mit Stiftungsurkunde 
datiert 23. August 2023 gegründet und hat gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14. November 
2023 sowie Beschluss der Vereinsversammlung vom 07. November 2023 rückwirkend per 01. Juli 2023 
das gesamte Aktiv- und Passivvermögen des Vereins Winterhilfe Kanton St. Gallen übernommen. 
Die Stiftung ist Mitglied des Zentralverbandes Winterhilfe Schweiz in Zürich, eines gemeinnützigen Ver-
eins gemäss Art. 60 ff. ZGB.  
 
Die Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen bezweckt in Beachtung der Statuten der Winterhilfe Schweiz in 
erster Linie Hilfe- und Überbrückungsleistungen in Form von finanziellen Zuwendungen oder Sachleis-
tungen für Personen mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen, die sich in einer Notlage befinden. Daneben 
vermittelt die "Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen" Informationen über weitergehende Hilfemöglichkei-
ten, arbeitet eng mit öffentlichen und privaten Sozialinstitutionen zusammen und fördert Projekte, die der 
Selbsthilfe dienen und diese unterstützen sowie der Entstehung von neuen Notlagen entgegenwirken. 
Sie darf fakten- und evidenzbasierte Aufklärungsarbeit zum Thema Armut betreiben und kann überall dort 
Stellung beziehen, wo dies die Verfolgung ihrer Ziele gebietet und Sinn macht. Die Angebote der "Stiftung 
Winterhilfe Kanton St.Gallen" sind grundsätzlich subsidiär. Dabei versteht sich die "Stiftung Winterhilfe 
Kanton St.Gallen" als letztes Unterstützungsglied der Kette. Bund, Kanton und Gemeinden sollen keine 
Aufgaben abgenommen werden, zu deren Erfüllung diese nach Recht und von Gesetzes wegen verpflich-
tet sind. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck. 
 

1.2 Angabe der Urkunde und Reglemente  

Stiftungsurkunde 11. Juli 2025 (ersetzt Version vom 23. August 2023) 
Organisationsreglement Übernahme Vereinsreglement vom 16. Februar 2016 

Anpassung als Stiftungsreglement per 1. Juli 2024 
 

1.3 Führungsorgan 

Stiftungsrat Funktion Zeichnungsberechtigung Gewählt bis und mit  
Andreas Hildebrand, Flawil  Präsident Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 

August Holenstein, Flawil Mitglied Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 
Morena Rey, St. Gallen Mitglied Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 

Monika Scherrer, Degersheim  Mitglied Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 
Jeanine Schöb, Buchs SG Mitglied Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 

Cornelia Weber, Jona Mitglied Kollektiv zu Zweien Geschäftsjahr 2025/26 
 
Die Wahl des Stiftungsrates erfolgt für eine Amtsdauer von 3 Jahren. Das Organ arbeitet ehrenamtlich.  
 

1.4 Geschäftsstelle 

Karin Bortoletto-Bär Geschäftsführung Kollektiv zu Zweien  

Selma Wanner Sozialarbeiterin FH Keine 
Franziska Brühwiler Sachbearbeitung Keine 

Deborah Bortoletto Assistenz Geschäftsstelle Keine 
Silke Rath Sozialarbeiterin FH Keine 
Alessandro Bortoletto IT-Verantwortlicher Keine 

 



 

Adresse 
Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen 
Rosenbergstrasse 69 
9000 St. Gallen 
 
Telefon / E-Mail 
Tel. 071 222 12 91;  
sankt-gallen@winterhilfe.ch 
 

1.5 Buchhaltung 

inspecta treuhand ag, Marc Ronner, Rorschacher-Strasse 304, 9016 St. Gallen 
 

1.6 Revisionsstelle 

Credor AG Wirtschaftsprüfung, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich 
 

1.7 Kooperationen 

Mit der Samuel und Irma- Teitler-Stiftung, St. Gallen besteht seit anfangs 2022 eine Zusammenarbeit. 
Jährlich CHF 50'000 werden zweckgebunden für die Einzelfallhilfe möglichst in allen Regionen des Kan-
ton St. Gallen eingesetzt. Jeweils im Dezember erfolgt ein Reporting über die eingesetzten Gelder.  

 

2 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit 

2.1 Bestätigung über Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21 

Diese Jahresrechnung erfolgt nach der Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 21 
(Rechnungslegung für gemeinnützige, soziale Non-Profit-Organisation). 

 

2.2 Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Vorschriften gemäss OR (Art. 957 bis 
962) sowie Swiss GAAP FER 21 und zeigen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Verbucht sind aktuelle bzw. tatsächliche Werte per Bilanzstichtag.  

 

2.3 Transaktionen mit nahestehenden Organisationen  

Die Transaktionen mit dem Zentralverband sind in der Betriebsrechnung separat ausgewiesen.  

 

2.4 Unentgeltliche Leistungen 

Die geleisteten Stunden von ehrenamtlichen Personen insbesondere auch jene von den Stiftungsräten 
setzten sich wie folgt zusammen:  

Mitarbeitende Anzahl Personen 
Geschätzte Tage 

pro Jahr 

Leitendes Organ (Vorstand / Stiftungsrat) 7 35 
Geschäftsstelle 6 5 
Übrige Freiwillige 10 15 
Total 23 55 

Im Berichtsjahr 2024/25 wurden von ehrenamtlichen Personen rund 440 Stunden (Vorjahr 420 Stunden) 
geleistet.  

  



 

2.5 Kosten für die Leistungserbringung nach Zewo-Methodik 

 

3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen in der Jahresrechnung 

3.1 Bilanz 

3.1.1 Flüssige Mittel 

Bei den Flüssigen Mittel handelt es sich um Bargeld, Bank- und Postcheckguthaben. Die Bilanzierung 
erfolgt zu Nominalwerten.  

 

3.1.2 Forderungen aus Lieferung und Leistung 

Vermögen in den Konten der Ortsvertretungen, die an die Geschäftsstelle überwiesen werden müssen. 
Diese Gelder wurden bis 30.06.2024 nicht an die Geschäftsstelle überwiesen. Die ausstehende Forde-
rung vom Vorjahr wurde zu drei Vierteln bezahlt und auf einem Viertel musste eine Wertberichtigung in 
der Höhe von CHF 20'968.87 verbucht werden. Diese Wertberichtigung wurde über die Legate / Ver-
mächtnisse verbucht. 

 

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Ausstehende Beteiligungen von Winterhilfe Schweiz und Stiftungen; vorausbezahlte periodenfremde 
Rechnungen; Ausstehende Mitfinanzierungen.  

 

3.1.4 Passive Rechnungsabgrenzung 

Noch nicht bezahlte Rechnungen, welche per Abschlussstichtag abgegrenzt wurden. 

 

3.1.5 Fonds- und Organisationskapital 

Im Fondskapital werden die Zweckgebundenen Fonds, bestehend aus Mitteln externer Zuwendungen, 
welche einer spezifischen Zweckbindung unterliegen, ausgewiesen. Dieser setzt sich aus dem Fonds 
für sozial, psychisch oder physische benachteiligte Menschen zusammen.  

Das frei verfügbare Kapital steht der Stiftung Winterhilfe Kanton St.Gallen im Rahmen ihres allgemeinen 
Zweckartikels zur freien Verfügung.  

Die Trennung in Fonds- und Organisationskapital dient der transparenten Ausweisung der Mittel exter-
ner Zuwendungen.  

 

2023/24 Projektaufwand Mittelbeschaffung Übriger Admin Total

Direkter Aufwand 320’589                    74’541                     34’433                     429’562                   
Personalaufwand (nach Umlage) 205’867                    17’423                     8’513                       231’803                   
Sachaufwand (nach Umlage) 43’068                      3’645                       1’781                       48’494                     
Total 569’524                    95’609                     44’728                     709’860                   

Total in Prozent gerundet 80.2% 13.5% 6.3% 100.0%

2024/25 Projektaufwand Mittelbeschaffung Übriger Admin Total

Direkter Aufwand 192’919                    82’645                     27’467                     303’031                   
Personalaufwand (nach Umlage) 240’270                    9’042                       6’974                       256’286                   
Sachaufwand (nach Umlage) 38’243                      1’439                       1’111                       40’793                     
Total 471’432                    93’126                     35’552                     600’110                   

Total in Prozent gerundet 78.6% 15.5% 5.9% 100.0%



 

3.2 Ertrag 

3.2.1 Zweckgebundene Zuwendungen 

Die Gelder stammen mehrheitlich von der Samuel und Irma- Teitler-Stiftung, St. Gallen. Zwischen den 
beiden Stiftungen besteht seit 2022 eine Zusammenarbeit. Zwischen der Stiftung und der Winterhilfe 
Schweiz gibt es ebenfalls eine Vereinbarung zur Kooperation. Es können Unterstützungsgelder für grös-
sere Ausgaben in aussergewöhnlichen oder besonders schwerwiegenden Situationen beantragt werden.  

3.2.2 Freie Zuwendungen aus Geldsammlungen 

Unter freie Zuwendungen aus Geldsammlungen fallen: 

- Verkauf von Sternen  
- Adressierte und unadressierte Sammlungen 

3.2.3 Freie Zuwendungen 

Alle Spenden, die nicht in definierten Mailings-Zeiträumen eingegangen sind. Darunter fallen: 

- Anlassspenden  
- Kollekten 
- Firmenspenden 
- Wiederkehrende Spenden 
- Legate / Vermächtnisse 
- Allgemeine Spenden 

 

3.3 Aufwand 

3.3.1 Personalaufwand Projekte und Sachaufwand Projekte (Umlage)  

Alle Leistungen, die direkt die Klienten betreffen, wurden gemäss Zewo-Methodik umgelegt. Dies betrifft 
neben den Personalkosten ebenso die Mittelbeschaffung und die administrativen Kosten.  

3.3.2 Personalaufwand 

 
Auf eine Offenlegung der Kaderlöhne wird verzichtet, da nur eine Person mit der Geschäftsführung be-
traut ist. Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht 
über 10. Der beitragsorientierte Vorsorgeplan ist durch einen Vertrag mit der BVG-Stiftung ASGA gere-
gelt. Der Arbeitgeberbeitrag (60%) für die berufliche Vorsorge betrug CHF 23'949 (Vorjahr CHF 22'325).  

3.3.3 Informatikaufwand 

Für die IT-Dienstleistungen wird Alessandro Bortoletto beigezogen. Die Leistungen erfolgen auf Abruf 
und zu einem im Vergleich zu marktüblichen IT-Dienstleistern deutlich tieferen Stundensatz. 

3.4 Abschluss 

3.4.1 Jahresergebnis  

Das Geschäftsjahr 2024/25 schliesst mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierfür wird eine Ent-
nahme aus dem Stiftungskapital von CHF 23'213.42 (Vorjahr CHF 159'438.14) gemacht.  

 

01.07.2024-
30.06.2025

01.07.2023-
30.06.2024

CHF CHF

Lohnaufwand -215’015.52     -193’389.78     
Sozialversicherungsaufwand -39’265.35       -37’579.85       
Übriger Personalaufwand -2’005.25         -833.80            
Umlage Personalkosten 249’312.00       223’290.00       
Personalaufwand -6’974.12         -8’513.43         



 

4 Weitere Angaben 

4.1 Langfristiger Mietvertrag 

Es besteht ein fester Mietvertrag über 5 Jahre (Laufzeit 01. Februar 2023 bis 31. Januar 2028). Der 
Mietzins beträgt CHF 18’000 pro Jahr, exkl. Nebenkosten. 

 

4.2 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Es sind keine wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten. 

  


